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Erwägungen

E. 1
Formelles

E. 1.1
Versäumte Klageantwort Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv
versäumter Klageant- wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist.
Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels
Prozessvoraussetzun- gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann.
Steht dem Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage-
grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert ist und –
darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen
Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Un- ter den
gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung er- laubt, nach dem
Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuwei- sen. Dabei hat das Gericht
auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechts- aufhebende Tatsachen zu
berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst ange- führt sind. Andere Tatsachen, die aus
den Akten ersichtlich sind, dürfen nur inso- weit berücksichtigt werden, als es für das
Vorhandensein der von Amtes wegen zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung
ist (Art. 60 ZPO). An der erforderlichen Spruchreife fehlt es – zur Hauptsache –, wenn das
Klagebegehren oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder
offensichtlich un- vollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in
erhebli- chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art. 153
Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-WILLISEGGER, 3. Aufl. 2017, Art. 223 N. 17 ff.; ERIC PAHUD,
DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl. 2016, Art. 223 N. 3 ff.).

E. 1.2
Prozessvoraussetzungen (Art. 59 Abs. 2 ZPO) Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die
Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 Abs. 1 ZPO). Prozessvoraussetzungen sind
insbesondere das schutz- würdige Interesse (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) sowie die sachliche
und örtliche Zu- ständigkeit (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO). Da die Parteien beide ihren Sitz
bzw.

- 5 - Wohnsitz im Kanton Zürich haben, ist die örtliche Zuständigkeit gegeben und gibt zu
keinen Bemerkungen Anlass. Nachdem sich die vorliegend im Zentrum ste- hende und in
Betreibung gesetzte Forderung der Beklagten auf Werkverträge stützt (vgl. act. 1 S. 3 f.; act.
3/7), ist offensichtlich die geschäftliche Tätigkeit der Parteien (Bauwesen) betroffen; dies
gilt auch bei einer Abtretung der ursprüngli- chen Ansprüche (vgl.
DAETWYLER/STALDER, in Brunner/Nobel [Hrsg.], Handelsge- richt Zürich 1866-2016,
Festschrift zum 150. Jubiläum, Zürich 2016, S. 173 f.). Weiter ist die beklagte Partei im



schweizerischen Handelsregister eingetragen (Art. 6 Abs. 3 ZPO) und der Streitwert
übersteigt CHF 30'000.–. Abgesehen von den spezifischen Zuständigkeitsfragen im
Zusammenhang mit dem SchKG (hier- zu sogleich Ziff. 1.2.1. ff.) wären damit insoweit die
Voraussetzungen der sachli- chen Zuständigkeit gemäss Art. 6 Abs. 2 und 3 ZPO i.V.m. §
44 lit. b GOG gege- ben.

E. 1.2.1
Rechtsbegehren Ziffer 1 Zu unterscheiden ist grundlegend zwischen betreibungsrechtlichen
bzw. voll- streckungsrechtlichen Streitigkeiten einerseits und materiellrechtlichen Streitig-
keiten andererseits (BGE 140 III 355 E. 2.3.3). Dabei hat das Bundesgericht entschieden,
dass es sich sowohl bei rein betreibungsrechtlichen Streitigkeiten als auch bei
betreibungsrechtlichen Klagen mit Reflexwirkung auf das materielle Recht grundsätzlich
nicht um handelsgerichtliche Streitigkeiten handelt (BGE 140 III 355). Nach der
Auffassung des Handelsgerichts des Kantons Zürich fällt überdies auch die
handelsgerichtliche Zuständigkeit für die betreibungsrechtliche negative Feststellungsklage
nach Art. 85a SchKG ausser Betracht (DAETWYLER/ STALDER, a.a.O., S. 182 ff.). Wie
erwähnt, macht der Kläger mit seinem Rechtsbegehren Ziffer 1 geltend, dass er in der
fraglichen Betreibung nicht passivlegitimiert sei, eventualiter verlangt er die Feststellung
des Nichtbestands der Forderung. Eine unmittelbar betreibungsrechtliche Wirkung besteht
hier nicht; es handelt sich um ein rein materiellrechtliches Begehren. In Übereinstimmung
mit der klägerischen Begründung ist somit von einer (negativen) Festellungsklage gemäss
Art. 88 ZPO auszugehen, für welche grundsätzlich die handelsgerichtliche Zuständigkeit

- 6 - gegeben ist. Bei der allgemeinen Klage auf Feststellung des Nichtbestehens der in
Betreibung gesetzten Forderung handelt es sich – neben der Festellungsklage nach Art. 85a
SchKG – um den primären Rechtsbehelf, damit gestützt auf ein Urteil die Betreibung
Dritten im Sinne von Art. 8a Abs. 3 lit. a SchKG nicht zur Kenntnis gebracht werden darf
(BGE 141 III 68 E. 2.2; BGE 128 III 334 = PRA 91 [2002] Nr. 195; vgl. KREN
KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,

E. 1.2.2
Rechtsbegehren Ziffer 2 Im Gegensatz zum Rechtsbegehren Ziffer 1 beschlägt das
Rechtsbegehren Ziffer

E. 1.2.3
Rechtsbegehren Ziffer 3 Mit seinem Rechtsbegehren Ziffer 3 verlangt der Kläger, es sei das
Betreibungsamt anzuweisen, den Registereintrag zu löschen bzw. – sinngemäss – Dritten
gestützt auf Art. 8a Abs. 3 SchKG keine Kenntnis von der Betreibung zu geben. Nach der
diesbezüglich klaren neuen Rechtsprechung steht allerdings die Anwendung von Art. 8a
Abs. 3 lit. a SchKG in der alleinigen Kompetenz der Betreibungsbehörde, welche das
Register führt (Art. 8 SchKG); in dieser Hinsicht besteht explizit keine Weisungskompetenz
der Zivilgerichte an die Betreibungsämter (Urteil des Bundesgerichts 4A_440/ 2014 vom
27. November

- 8 - 2014 E. 4.2.; Beschluss und Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich RU150069
vom 1. Februar 2016 E. 5.2.).

E. 1.2.4
Fazit zu den Prozessvoraussetzungen In Bezug auf das Rechtsbegehren Ziffer 1 ist das
Handelsgericht des Kantons Zürich örtlich wie auch sachlich zuständig; ebenso sind die



weiteren Prozess- voraussetzungen gegeben, womit darauf einzutreten ist. Auf die
Rechtsbegehren Ziffer 2 und 3 ist dagegen nicht einzutreten.

E. 2
Unbestrittener Sachverhalt

E. 2.1
Zugrundeliegende Geschäftsverhältnisse Gemäss den unbestritten gebliebenen
Darstellungen des Klägers, an deren Rich- tigkeit zu zweifeln kein Anlass besteht (Art. 153
Abs. 2 ZPO), und in Überein- stimmung mit den von ihm eingereichten Unterlagen, ist von
folgenden vertragli- chen Grundlagen bzw. Geschäftsverhältnissen zwischen den Parteien
auszuge- hen: Die D._____ AG hatte mit der F._____ AG am 19. Dezember 2013 bzw. 26.
Februar 2014 Werkverträge betreffend Abbruch-/Aushub-/Baumeister- und
Kanalisationsarbeiten hinsichtlich der Liegenschaften G._____-Strasse … und … (Zürich)
abgeschlossen (act. 1 Ziff. 1 [S. 6]; act. 3/8 und act. 3/9). Am 2. April 2014 wurde
vereinbart, dass die B._____ AG als neue Vertragspartnerin in die erwähnten Werkverträge
eintritt. Ein Konkursverfahren über die ursprüngliche Vertragspartnerin F._____ AG wurde
mit Urteil vom 30. April 2014 mangels Akti- ven eingestellt und die Gesellschaft im Sinne
von Art. 159 Abs. 5 lit. a HRegV ge- löscht (act. 1 Ziff. 1 [S. 6 f.]; act. 3/10 und act. 3/11).
Mit Schreiben vom 17. Juli 2014 hat der Kläger namens der D._____ AG – u.a. infolge
vertragswidrigem Bei- zug sowie der Nichtbezahlung von Subunternehmern – die Verträge
per sofort beendet (act. 1 Ziff. 1 [S. 7]; act. 3/12). Am 5. Januar 2015 ist der Kläger (bisher
Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsberechtigung) aus der D._____ AG
ausgeschieden. Mit Urteil vom 4. März 2015 wurde über die D._____ AG der
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mangels Aktiven eingestellt (act. 1 Ziff. 1 [S. 8]; act. 3/13).

E. 2.2
Forderung gegen den Kläger Die behauptete und in Betreibung gesetzte Forderung der
B._____ AG von insge- samt CHF 93'168.45 stützt sich auf folgende Rechnungen (act. 1
Ziff. 1 [S. 8]): • Rechnung Nr. 001.02.2014.002 vom 27.02.2014; CHF 15'000.–; act. 3/2 •
Rechnung Nr. 100.06.2014.005 vom 02.06.2014; CHF 5'130.–; act. 3/3 • Rechnung Nr.
100.06.2014.006 vom 02.06.2014; CHF 7'020.–; act. 3/4 • Rechnung Nr. 100.06.2014.013
vom 17.06.2014; CHF 16'005.60; act. 3/5 • Rechnung Nr. 100.06.2014.004 vom
16.07.2014; CHF 50'010.85; act. 3/6 Gemäss Schlussrechnung vom 27. Februar 2014 hatte
die D._____ AG der B._____ AG Akontozahlungen in Höhe von CHF 95'000.–, sowie
CHF 130'000.– an Subunternehmer, geleistet (act. 1 Ziff. 1 [S. 9]). Gemäss der unbestritten
ge- bliebenen Sachverhaltsdarstellung des Klägers sind die von der Beklagten gel- tend
gemachten einzelnen Forderungen im Wesentlichen entweder schon abge- golten worden
oder ungerechtfertigt (act. 1 Ziff. 1 [S. 9 ff.]).

E. 3
Würdigung Gemäss den soweit schlüssigen und unbestrittenen Darstellungen des Klägers
besteht die von der Beklagten geltend gemachte und in Betreibung gesetzte (Ge-
samt-)Forderung aus Werkvertrag nicht. Selbst wenn der Nichtbestand der fragli- chen
Forderungen noch zweifelhaft wäre, so ist jedenfalls nicht ersichtlich, wes- halb der Kläger
persönlich und nicht die D._____ AG als Vertragspartnerin (vgl. act. 3/8 und act. 3/9) ins
Recht gefasst werden sollte. Abgesehen von Durchgriffs- konstellationen (vgl.



MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschafts- recht, 11. Aufl. 2012, §
2 N. 43 ff.) ist grundsätzlich, insbesondere auch im Kon- kurs, die Selbständigkeit der
juristischen Person zu beachten (Art. 620 Abs. 2 OR; Urteil des Bundesgerichts
4D_137/2008 vom 16. Februar 2009 E. 2.2). Die Pas-
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stellungsklage gemäss Rechtsbegehren Ziffer 1 [erster Teilsatz] gutzuheissen ist; für die
lediglich eventualiter begehrte Feststellung des Nichtbestandes der Forde- rung verbleibt
aufgrund der Gutheissung des Hauptbegehrens kein Raum (vgl.
STAEHELIN/STAE-HELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2013, § 10 N. 44).

E. 4
Kosten- und Entschädigungsfolgen

E. 4.1
Gerichtskosten Die Kosten- und Entschädigungsfolgen sind nach Obsiegen und Unterliegen
der Parteien im Prozess festzulegen; bei Nichteintreten gilt die klagende Partei als un-
terliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die
Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die
Regelung räumt dem Gericht bei der Kostenverteilung ein weites Er- messen ein,
insbesondere kann dabei auch das Gewicht der einzelnen Rechts- begehren innerhalb eines
Rechtsstreits berücksichtigt werden (Urteil des Bundes- gerichts 4A_207/2015 vom 2.
September 2015 E. 3.1. m.w.H.; URWYLER/GRÜT- TER, DIKE-Komm-ZPO, 2. Aufl.
2016, Art. 106 N. 6). In der Praxis wird in der Re- gel ein geringfügiges Unterliegen (im
Umfang von einigen Prozenten) nicht be- rücksichtigt (Urteil des Bundesgerichts
4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 18). Eventualbegehren fallen nicht in Betracht, sofern
das Hauptbegehren geschützt wird (BSK ZPO-RÜEGG/RÜEGG, 3. Aufl. 2017, Art. 106 N.
3). Der Kläger obsiegt im Hauptpunkt (Rechtsbegehren Ziffer 1) seiner Klage; das
Eventualbegehren gemäss Rechtsbegehren Ziffer 1 [zweiter Teilsatz] ist dabei nicht zu
beachten. Auf die beiden Rechtsbegehren Ziffer 2 und 3 ist nicht einzu- treten, womit der
Kläger diesbezüglich als unterliegend gilt. Der Kläger obsiegt zwar mit seinem zentralen
Begehren (Nichtbestand der Forderung), dem weitaus bedeutendsten Punkt, wobei das
Unterliegen in den Nebenpunkten gerade noch nicht so geringfügig ist, als dass dies
überhaupt nicht berücksichtigt werden könn- te. Dementsprechend scheint gerechtfertigt,
die Kosten des Verfahrens zu rund 80 % der Beklagten sowie zu rund 20 % dem Kläger
aufzuerlegen. Die Kosten sind aus dem vom Kläger geleisteten Vorschuss zu decken. Für
die der Beklagten
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das Rückgriffsrecht auf die Beklagte einzuräumen (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). Die Höhe
der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8.
September 2010 (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Die Gerichtsgebühr richtet sich
in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV
OG). Der massgebende Streitwert beträgt CHF 93'168.45. In Anwendung von § 4 Abs. 1
und 2 GebV OG sowie § 10 Abs. 1 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf rund CHF 6'500.–
festzusetzen und dem- nach der Beklagten im Umfang von CHF 5'200.– (80%) und dem
Kläger im Um- fang von CHF 1'300.– (20%) aufzuerlegen.

E. 4.2



Parteientschädigung Ausgangsgemäss wird die Beklagte – im Umfang von 60 Prozent –
entschädi- gungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Höhe der Parteientschädigung ist ge-
mäss der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 festzu- setzen
(Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November
2003). Aufgrund des Streitwerts von CHF 93'168.45 sowie in An- wendung von § 4 Abs. 1
i.V.m. § 11 Abs. 1 AnwGebV ist die Parteientschädigung auf rund CHF 10'500.–
festzusetzen und der Beklagten im Umfang von CHF 6'300.– (60%) aufzuerlegen. Das
Handelsgericht beschliesst:
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